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Ausstellung amtssignierter Zeugnisse 

Zeugnisse können nunmehr alternativ zur konventionellen Ausstellung eines papierbasierten 

Zeugnisses auch amtssigniert und damit elektronisch im Bildungsportal ausgestellt werden. 

Die Entscheidung, ob Zeugnisse konventionell oder amtssigniert ausgestellt werden, wird 

schulautonom getroffen. Ausdruck durch die Schule und Austeilen ist jederzeit möglich. 

1 Vorteile amtssignierter Zeugnisse: 

• Über das Bildungsportal elektronisch signierte Zeugnisse sind fälschungssicher und im 

Urkundenarchiv für 60 Jahre abrufbar. 

• Duplikatsausstellungen durch die Schule entfallen. Dafür benötigte (Muster)zeugnisse 

für jedes Jahr und jede Klasse müssen nicht archiviert werden. 

• Schule hat jederzeit Überblick über ausgestellte Zeugnisse (und andere Urkunden). 

• Das Unterschreiben und Stempeln von Zeugnissen ist nicht erforderlich. 

• Rechtsverbindliche Ausdrucke von amtssignierten Zeugnissen können durch die 

Schule einfach hergestellt werden. (zB zur Übergabe am Zeugnistag) 

• Einfache Datenübernahme bei der Schulaufnahme: der QR-Code einer vorgelegten 

amtssignierten Schulnachrichten bzw Zeugnisses der vorher besuchten Schule reicht 

aus, damit in der aufnehmenden Schule sämtliche Personenstammdaten der 

Schüler/in und der Erziehungsberechtigten aus der zuvor besuchten Schule 

übernommen werden. Das Abtippen von Meldezetteln entfällt. 

• Schüler/innen können ihre amtssignierten Zeugnisse jederzeit in elektronischen 

Bewerbungsverfahren direkt beilegen. Das Scannen entfällt. 

• Schüler/innen können amtssignierte Zeugnisse nicht verlieren. 

2 Wie wird ein amtssigniertes Zeugnis erstellt: 

Anleitung mit Videotutorial: Wie kann ich die Amtssignatur auf einem Dokument anbringen? 

Für beide Zeugnisarten, wird zuerst in der Schulverwaltung (zB Sokrates Web) das Zeugnis 

fertig als PDF erstellt. Bei konventionellen Zeugnissen wird dieses PDF nun ausgedruckt, 

gestempelt unterschrieben und am letzten Schultag an die Schüler/innen ausgegeben. 

Bei amtssignierten Zeugnissen werden diese PDF-Dokumente aus der Schulverwaltung nicht 

(sofort) ausgedruckt, sondern im Amtssignaturservice verarbeitet. Die Schulleitung kann 

beliebige Bedienstete am Standort berechtigten, um folgende Schritte durchzuführen: 

a) Zeugnisse im Amtssignaturservice hochladen und vorzubereiten, wobei diese 
Vorbereitung weitgehend automatisiert abläuft und eine Liste aller Zeugnisse erstellt, 
die nun amtssigniert werden können. (Dies entspricht dem Ausdruck der nicht 
unterschriebenen Papierzeugnisse.) 

b) Die vorbereiteten Zeugnisse können nun schulintern nach bestehenden Prozessen auf 
Richtigkeit geprüft werden. 

c) Die Amtssignatur an einzelnen oder allen Zeugnissen wird ausgelöst (dies entspricht 
dem Unterschreiben) und 
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d) die Zeugnisse werden im Urkundenarchiv ab einem gewissen Datum (etwa letzter 
Schultag) zugestellt 

e) Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte können mit ihrer Benutzerkennung im 
Bildungsportal (=Mail-Adresse des Schülers gemäß Schulverwaltung) oder mittels ID 
Austria jederzeit alle amtssignierten Zeugnisse ansehen, herunterladen, weitergeben, 
ausdrucken. Anleitung als Infoblatt (bitte an Schüle/innen und Eltern verteilen) 

f) Sollte dies erforderlich sein, kann die Schulleitung, von Ihr ausgestellte, amtssignierte 
Dokumente jederzeit widerrufen. 

3 Wie kann die Schule ein amtssigniertes Zeugnis ausdrucken 

Eine Amtssignatur auf einem Zeugnis entfaltet die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde, 

unabhängig vom Trägermedium des Ausdrucks. Daher kann der Ausdruck auf neutralem 

weißem Papier oder auf Unterdruckpapier erfolgen und ist auch eine zusätzliche Unterschrift 

möglich.  

Voraussetzung für die Rechtsverbindlichkeit des Ausdrucks eines amtssignieren PDFs 

(voller Beweiswert) ist nur der Amtssignaturblock mit QR-Code. Er wird im Amtssignatur-

vorgang erzeugt - unabhängig davon, wer den Ausdruck danach erstellt. Durch Online-

Prüfung des QR-Codes kann jeder die Unverfälschtheit sofort und einfach prüfen: 

 

Dieser befindet sich bei amtssignierten Zeugnissen an Stelle der Platzhalter für die beiden 

Unterschriften und Rundsiegel auf dem Dokument und ersetzt diese.  

 

Bildbeschreibung: Amtssignatursiegel für Zeugnis, sowie Unterschriftenblock, der ersetzt wird. 

Damit wird eine schulautonome Entscheidung unterstützt. Je nach Anforderungen des 

Standortes kann der Ausdruck auf Unterdruckpapier oder weißen Papier erfolgen. Eine 

Unterschrift ist auf amtssignierten Dokumenten nicht erforderlich, aber auf Entscheidung der 

Schulleitung zusätzlich am Ausdruck möglich. Derzeit werden im Amtssignaturservice 

Standardzeugnisse (Schulnachricht, Jahreszeugnis, Reifeprüfungszeugnis) gemäß den 

Anhängen der Zeugnisformularverordnung berücksichtigt. 

Geplante Ausbaustufen: Bundesadler als grauer Hintergrund direkt im amtssignierten PDF 

Schuljahr 2027/28       Namen von Schulleiter/in und KV unter Signaturblock angezeigt 

      Weitere Signaturvorlagen (zB ALP-Volksschule, Vorprüfungszeugnis) 

         Direkte Schnittstellen zur Übernahme der PDFs aus Schulverwaltung 

         Aufnahme konventioneller Zeugnisse (Scans) ins Urkundenarchiv 
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4 Anhang 1: Musterzeugnis amtssigniert 

Hier wurde ein Ausdruck ohne Tiefdruckpapier gewählt. Dies hat den Vorteil, dass Ausdrucke 

von Schüler/innen und Ausdrucke von Schulen einheitlich ausschauen. Damit können bei 

Stellen, denen Zeugnisse vorgelegt werden, keine Zweifel aufkommen, dass auch ein 

amtssigniertes Dokument ohne Unterdruckpapier rechtsgültig ist und dem elektronischen 

Original entspricht. 

 

Bildbeschreibung: Dies ist ein Testdokument für ein amtssigniertes Zeugnis, QR-Code nicht gültig. Angabe der 

Namen von Schulleitung und Klassenvorstand unter dem Signaturblock fehlen. 
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